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Fallen die Gründe während der Sachverhaltsabklärung für die Aufnahme in die wirtschaftliche Hilfe weg, beispielsweise durch rechtzeitigen Eingang eines existenzsichernden Einkommens, ist der Antrag nach Kapitel F.3 Abs. 2 SKOS (Ablehnung von Leistungen) als gegenstandslos abzuschreiben bzw. abzulehnen. Wird der Antrag von den antragstellenden Personen zurückgezogen, erfolgt eine Abschreibung infolge Rückzugs. 

Vor Beschlussfassung durch die SHB muss das rechtliche Gehör gewährt und aktenkundig dokumentiert werden. 

Über die Ablehnung (= Abschreibung) entscheidet die SHB gemäss § 31 Abs. 1 SHV[footnoteRef:1] (Entscheid). Das Verwaltungsverfahren endet nach Ablauf der Beschwerdefrist. [1:  Sind die Verhältnisse hinreichend geklärt, trifft die Sozialbehörde ihren Entscheid. Für die Mitteilung gilt § 10 des 
  Verwaltungsrechtspflegegesetzes.
] 


[bookmark: _Hlk226540114]Dem Antrag sind folgende Dokumente beizulegen:
- Antrag auf Sozialhilfe
- Merkblatt zum Antrag auf Sozialhilfe
- Karteikarte EWK über alle unterstützen Personen im Einzelnen

→ Merkblatt SKOS 2026: Arbeitsinstrumente der Sozialhilfe
→ Praxisbeispiel SKOS 2025: Dürfen Sozialhilfeorgane mündliche Entscheide fällen?

Die Einträge sind Beispiele und an kantonale/kommunale Vorgaben anzupassen, ebenso Bezeichnungen, (z. B. SA = Sozialberatung, AL =Leitung) und Sprachregelung für Entscheid (Verfügung/Beschluss).
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